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Strukturen des SHY gemdss Statuten

Unsere SHV-Statuten regeln die Funktionen und damit das Funktionieren des Verbandes.

Sie wurden 1986 Uberarbeitet, an der DV 1987 genehmigt und bilden fir alle Verbandsgeschéfte das verbindliche
Grundlagenpapier. Weil der Statuten-Text nicht immer leicht versténdlich scheint und es schwierig ist, die Ubersicht zu be-
halten, hat Monika Kohler, Vorstandsmitglied Sektion Aargau, die Verbandsebenen gemdss Statuten in untenstehender
Grafik zusammengefasst.
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1. Mitglieder sind alle dem SHV an-

Sektionsvorstand  bestehend  aus gen Kommissionen Informationen

geschlossenen Hebammen der
Schweiz, die sich

. in 13 Sektionen nach Regionen
unterteilen.

Jede dieser Sekfionen halt jahrlich
eine Mitgliederversammlung ab und
wahlt aus ihren Mitgliedern den

Beisitzerinnen, Aktuarin, Kassierin
und Sektionsprésidentin.

. Die Sektionsprasidentin  und/oder

ihre Stellvertreterin/nen treffen sich
mindestens 1x jahrlich zur Prési-
dentinnenkonferenz, wo mit dem
ZV und Vertreterinnen der standi-
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Uber laufende Verbandsgeschéfte
ausgetauscht werden kénnen.

Die Prasidentinnenkonferenz  hat
eine konsultative, also beratende
Funktion, es kénnen dort keine ver-
bindlichen Verbandsbeschlisse ge-
fasst werden.
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4. An ihrer jahrlichen Mitgliederver- | 8. Zeitungsredaktorinnen: deutsch S. | b) Weiterbildungskommission
sammlung wdahlen die Sektionen Forster, hauptverantwortliche Re- Die WBK realisiert das Verbands-
Delegierte (eine pro 20 Mitglieder), daktorin, franz. D. Vallat. Sie sind anliegen, durch regelmdassige Kur-
die ihre Sekfion an der schweizeri- fur das Erscheinen und den Inhalt se die berufliche Weiterbildung der
schen Delegiertenversammlung ver- der vom SHV herausgegebenen Mitglieder zu férdern, zu deren Fi-
trefen und fUr die an der Sektionsmit- Zeitschrift verantwortlich. nanzierung ein  Weiterbildungs-
gliederversammlung gefassten Be- fonds zur Verfigung steht.
schlusse votieren. 9. Standige Kommissionen zur Bear- Dazu erarbeitet und organisiert sie
Die DV als legislativorgan = ober- beitung verschiedener Verbands- ein jahrliches WB-Programm fir
stes Organ legt die Verbandspolitik aufgaben. Sie werden ebenfalls beide Sprachregionen und publi-
in ihren Grundlinien fest und fohrt durch die DV gewdhlt. ziert die Kurse in der Verbandszeit-
die Oberaufsicht Gber die Tatigkeit | a) Zeitungskommission schrift. Thre  Mitglieder werden

der Ubrigen Organe aus. Die Mit-
glieder der verschiedenen Kommis-
sionen und des ZV werden durch
die DV gewahlt.

. Rechnungsrevisorinnen oder eine
Revisionsstelle werden ebenfalls
von der DV gewdhlt. Sie erstatten
an den ZV zuhanden der DV iber
die Jahresrechnung schriftlichen
Bericht. Zur Zeit erledigt dies eine
externe Prifungsstelle.

. Der Zentralvorstand besteht aus:
Zentralprasidentin: A. Tahir-Zogg
Vizeprasidentin deutsch: vakant
Vizeprasidentin franz.: R. Brauen,
Ressort internationale Kontakte
Kassierin: vakant

Mitglieder: R. Jucker, Ressort frei-
schaffende Hebammen

A.M. Mettraux, Ressort Inneres

1. vakant: Ressort Spitalhebammen
2. vakant: Ressort Weiterbildung
Die Mitglieder des ZV werden an
der DV gewahlt. Der ZV bereitet die
Geschafte der DV vor und vollzieht
deren Beschlisse. Er bearbeitet die
Probleme und Aufgaben zur Verwirk-
lichung des Verbandszweckes. Er
fohrt seine Tatigkeit geméss statutari-
schen Bestimmungen und ist gegen-
Uber der DV fir seine Geschaftsfih-

rung verantwortlich.

Die Zeitungskommission besteht
aus mindestens finf Mitgliedern
und trifft sich wenigstens viermal
iahrlich. Im Moment sind folgende
Hebammen in der Zeitungskommis-
sion tatig:

Lisa Fankhauser, Présidentin, Sek-
tion beide Basel, Spital Olten
Monika Muller, Kassierin, Sektion
Aargay, freischaffend

Maija Heiniger, Sektion Vaud-Neu-
chatel, freischaffend

Evelyne Moreillon, Sektion Vaud-
Neuchétel, freischaffend

Liliane Mumenthaler, Sektion Solo-
thurn, Spital Olten, die an der DV
1992 kandidieren wird.

Bis jetzt ist es uns leider noch nicht
gelungen, ein Mitglied aus dem
Tessin zu finden, damit auch die ita-
lienischsprachige Schweiz vertre-
ten ware.

Fur die Deutschschweiz ist die Re-
daktorin - Sylvia Forster, Sektion
Bern, zustandig. Sie ist vom SHV zu
50% angestellt. Denise Vallat, Sek-
tion Fribourg, ist Redakforin fur die
Romandie und ist zu 25% fir die
Zeitung tatig. Beides sind Hebam-
men. Denise Vallat arbeitet auch
als freischaffende Hebamme.
Zusammen mit den Redaktorinnen

durch die DV gewahlt. Es sind dies
zur Zeit: L. Bettoli und C. Dufey fir
die Romandie, A. Wickli, B. Ahle
und B. Rust fur die Deutschschweiz.
Unterstitzungskommission

Die Unterstitzungskommission be-
steht aus drei Mitgliedern. Sie ent-
scheiden anhand der Anfragen
oder Meldungen bedirftiger Ver-
bandsmitglieder iber die Verwen-
dung des Unterstitzungsfonds.

Die Kommission wird vertreten
durch: Hanni Schwab, Sektion BE,
Renée Bally, Sektion VD. Ein drittes
Mitglied wird schon seit Jahresfrist
gesucht.

In der Regel betreven die zwei
Hebammen ungeféhr 10 — 12 An-
trage pro Jahr.

Bei Vollbesetzung aller Gremien und
Kommissionen des SHV und deren sta-
tutengerechtem Verhalten kann der
SHV mit den bestehenden Strukturen
(Verbandsstatuten) seinen Verbands-
zweck erreichen.

M. Moller O

sind wir fur die Themenwahl der
Zeitung zustandig. Wir suchen
Hebammen, Arzte efc., die uns
Texte schreiben, um die fachliche
Weiterbildung der Hebammen zu
erméglichen. Gleichzeitig bemi-
hen wir uns auch, Uber die Sorgen
und Anliegen des Verbandes zu
berichten, um eine méglichst gros-
se Transparenz zu gewdhrleisten.
Im weiteren sind wir fir die interne
Organisation der Zeitschrift verant-
wortlich.

Uber leserbriefe, Vorschlage zur
Themenwahl, Anregungen und Kri-
tik aus unserer leserschaft sind wir
immer erfreut.

Der ZV wahlt oder ernennt die Zen-
tralsekretérin, die Redaktorinnen
der Verbandszeitschrift und kann
weitere Personen anstellen, soweit
deren Arbeit nicht in die Kompe-
tenz eines anderen Organs fallt.

7. Das Zentralsekretariat ist eine Ein-

richtung des SHV und wird durch
die Zentralsekretarin, M. Fels, ge-
leitet.
Er ist eine Koordinationsstelle, wo
administrative Aufgaben bearbeitet
werden, z.B. Rechnungswesen,
Protokollfohrung, alle anfallenden
schriffichen Arbeiten fir die Ge-
schaftsstelle, Verkauf von Verbands-
artikeln (T-Shirt) efc.

Das Mitglied des SHV bezahlt
einen fixen Beitrag an die Zentral-
kasse (inkl. das Zeitungsabonne-
ment) sowie einen von den Sekfio-
nen festgelegten Sektionsbeitrag.

Wenn an der DV Einzelantrége
vorgebracht werden, kann/muss
jede Delegierte, nach kurzer Dis-
kussion mit ihren Kolleginnen,
selbst entscheiden/wdhlen.

Schweizer Hebamme/Sage-femme suisse/Levatrice svizzera - 3/1992



	Strukturen des SHV gemäss Statuten

